
Allgemeine Ausschreibungsbedingungen
des Leichtathletikkreises Bruchsal

1. Veranstalter BLV-Kreis Bruchsal

2. Ausrichter BLV-Kreis Bruchsal oder ein Kreisverein

3. Bestimmungen Die Wettkämpfe werden nach den Internationalen Wettkampfregeln (IWR 2012-
2013), den Nationalen Bestimmungen (DLO = Deutsche Leichtathletikordnung)
und den Bestimmungen dieser Ordnung durchgeführt.

4. Teilnahme-
berechtigung

Alle Mitglieder der beim Sportbund gemeldeten Vereine des BLV-Kreises
Bruchsal.

5. Startpässe Bei jeder Veranstaltung können die Startpässe dreier ausgeloster Vereine
kontrolliert werden.
Alle Athleten ab Altersklasse U12 (Kinder, Jugendliche und Aktive)
müssen bei dieser Kontrolle eine gültige Lizenz vorlegen.

6. Gebühren Die Startgelder sind von den Vereinen am Veranstaltungstag zu entrichten. Mit
Genehmigung des Veranstalters kann das Startgeld nachträglich per Rechnung
bezahlt werden. Die Gebühren für nicht gestellte Kampfrichter bzw. Helfer
werden erst im Nachhinein erhoben.

7. Spikes In den Stadien dürfen nur Spikes bis 6 mm verwendet werden.

8. Zeitpläne Für alle Zeitpläne bleiben rechtzeitig bekannt gegebene Änderungen
vorbehalten.

9. Haftung Veranstalter und Ausrichter übernehmen keine Haftung bei Unfällen,
Diebstählen oder sonst auftretenden Ereignissen (z.B. Unwetter).

10. Geräte Alle Geräte - außer Staffelstab, Speer und Stab - werden vom Veranstalter oder
Ausrichter gestellt. Eigene Geräte werden gemäß IWR gestattet. Diese Geräte
werden vor dem Wettkampf geprüft.

11. Zurufe Zurufe aus dem Innenraum oder Mitlaufen von Eltern und Betreuern im
Innenraum ist nicht gestattet. Dies wird mit Disqualifikation bestraft.

12. Beschwerden/
Einsprüche

Beschwerden und Einsprüche werden nur gemäß IWR Regel 146
angenommen. Das Schiedsgericht besteht aus dem Kreisvorsitzenden, einem
Fachwart und einem Aktiven- oder Jugendsprecher.



13. Kampfrichter/
Helfer

Jeder Verein, der mit einem oder mehreren Teilnehmern zu einer
Kreisveranstaltung erscheint, hat pro angefangene zehn Athleten mindestens
einen Kampfrichter oder Helfer zu stellen.
Die Kampfrichter oder Helfer haben sich eine halbe Stunde vor
Wettkampfbeginn bei Kampfrichterwart zu melden. Bei nicht rechtzeitigem
Erscheinen wird pro Kampfrichter bzw. Helfer dem Meldegeld ein Zuschlag von
40,00 Euro zugerechnet.

Wenn während eines Kalenderjahres ein Verein zum dritten Mal nicht die
geforderte Anzahl den Kampfrichtern/Helfern stellt, dürfen Mitglieder dieses
Vereins an der entsprechenden Veranstaltung nicht teilnehmen.
Bei weiteren Veranstaltungen im laufenden Kalenderjahr darf der Verein nur
noch teilnehmen, wenn ausreichend Kampfrichter/Helfer gestellt werden. Es ist
dann nicht mehr möglich, fehlende Kampfrichter/Helfer mit dem Zuschlag von
40,00 Euro berechnen zu lassen.

Kampfrichter und Helfer dürfen nur in Ausnahmefällen unter 16 Jahre alt sein.

Für das Wettkampfbüro stellt der Ausrichter bei folgenden Veranstaltungen
jeweils zwei Helfer:

14. Wettkampfbüro Die Wettkampfauswertung wird im Wettkampfbüro vorgenommen.
Nur Kampfrichter/Helfer sowie je Verein ein Vereinsvertreter haben Zutritt zum
Wettkampfbüro.
Athleten, Eltern und sonstigen Betreuern ist der Zutritt zum Wettkampfbüro nur
in Ausnahmefällen und auf Anfrage gestattet.

15. Siegerehrung Soweit möglich werden die drei Erstplatzierten mit einer Siegerehrung geehrt.
Sie erhalten dann ihre Urkunde. Sind als Auszeichnung Medaillen ausgelobt, so
werden diese nur im Rahmen der Siegerehrung ausgegeben.

16. Ergebnislisten/
Urkunden

Urkunden werden am Ende der Veranstaltung vereinsweise an einen
Vereinsvertreter abgegeben.
Die Abgabe von Urkunden für Athleten/innen die außer Wertung starten (aW),
wird nicht gewährleistet.
Ergebnislisten werden auf der Homepage des Kreises veröffentlicht.
Ausnahmsweise können Ergebnislisten gegen eine Gebühr von 3,00 Euro
ausgeduckt werden.

17. Startnummern/
Nadeln

Startnummern werden vom Veranstalter gestellt.
Für Befestigungsmaterial (Nadeln) der Startnummern hat der Teilnehmer bzw.
Verein Sorge zu tragen.
Soweit der Vorrat reicht können Nadeln für 0,10 Euro pro Stück bei der
Startunterlagenausgabe erworben werden.

18. Abschluss-
besprechung

30 Minuten nach Abschluss des letzten Wettkampfes findet eine Abschluss-
besprechung mit den Vertretern des Kreises und dem Ausrichter statt.


